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Sachverhalt und Antrãge 

Mit Wirkung vom 20. Juni 1984 1st auf die am 3. April 1981 

angemeldete und am 18. November1981 veröffentlichte euro-

päische Patentanmeldung Nr. 81 102 528.7 das europãische 

Patent Nr. 0 039 776 mit drei Patentansprüchen erteilt 

worden. 

Der erteilte Anspruch 1 lautet: 

"1. Endlos uinlaufendes flexibles Förderband mit einen 

kasten- oder muldenformigen Förderquerschnitt begren-

zenden Seitenwänden aus einem senkrecht auf der Band-

oberfläche angeordneten geweilten Prof ii, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Wellen (1) der Seitenwânde in 

jeder parallel zur Bandoberflàche gedachten Schnitt-

ebene sägezahnartig mit abwechselnd steilen (2) und 

flacheren (3) Flanken verlaufen. 

Gegen das Patent hat die Beschwerdeführerin Einspruch em-

gelegt mit der Begründung, daB sein Gegenstand wegen 

fehiender Neuheit nicht patentfähig sei (Artikel 100 a) 

EPU) und daB die beanspruchte Erfindung vom Fachmann nicht 

ohne weiteres ausgeführt werden könne (Artikel 100 b) 

EPU). Zur Stützung ihres Vorbringens nahm sie auf folgende 

Druckschriften Bezug: 

HUTTE, 28. 

Taschenbuch 

sellschaft, 

109 

DE-B- 1 271 

DE-U- 1 920 

FR-A- 1 364  

uf1age, Berlin 1955, Seiten 142 und 143 

der Mathematik, B.G. Teubner Verlagsge-

Leipzig 1962, 5. Auflage, Seiten 108 und 

018 

972 

049 
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Nachdem der Einspruch durch Entscheidung der Einspruchs-

abteilung vom 11. September 1986 zurUckgewiesen worden 

war, legte die Beschwerdefuhrerin gegen diese Entscheidung 

am 7. November 1986 unter gleicfizeitiger Bezahiung der Be-

schwerdegebühr Beschwerde em. Die schriftliche Beschwer-

debegründung wurde am 20. Januar 1987 eingereicht. 

In der Beschwerdebegründung trug die BeschwerdefUhrerin im 

wesentlichen vor, 

- 	daB die beanspruchte asymmetrische Flankenneigung 

praktisch keinen Beitrag zur Lósung der gesteliten 

Aufgabe leiste; 

- 	daB die Druckschrift (4) sãmtliche Merkmale gemãB dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1 einschlie8lich der Anord-

nung der Seitenwãnde senkrecht zur Bandoberflãche 

zeige und auch die kennzeichnenden Merkmale of fen-

bare, wenn man die im dortigen Anspruch 2 generell 

beanspruchte Trapezform in ihrer geometrisch alige-

meinen Bedeutung verstehe, d.h. mit zwei parallelen 

und zwei nicht parallelen Seiten; 

- 	daB deshaib der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem 

Inhalt der Druckschrift (4) neuheitsschãdlich vorweg-

genoutmen werde; 

- 	daB der Gegenstand des Anspruchs 1 jedenfalls wegen 

Fehiens einer erfinderischen Leistung keinen Bestand 

haben kônne, da die Druckschrift (4) neben der Tra-

pezwelle auch die rechteckige Wellenform of fenbare 

und es für den Fachmann nahegelegen habe, diese bei-

den Formen zu einer Wellenform zu kombinieren, deren 

Flanken abwechselnd etwa senkrecht und unter einem 

spitzen Winkel zur Fãrderrichtung stehen. 
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Sie beantragt, das Patent zu widerrufen. Ihren Hilfsantrag 

auf Anberaumung einer inündlichen Verhandlung hat sie mit 

Schreiben vom 24. August 1987 zurückgenonunen. 

VI. 	Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hat sich zu deni Vor- 

bringen der Beschwerdeführerin nicht geãul3ert. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulãssig. 

Gegen den erteilten Anspruch 1 bestehen in formaler Hin-

sicht keine Bedenken. 

2.1 	Zunãchst ist festzustellen, daB er und die gesaniten übri- 

gen Unterlagen inhaltsgleich mit dem ursprünglichen An-

spruch 1 bzw. den übrigen ursprünglichen Unterlagen sind, 

so daB kein Verstol3 gegen Artikel 123, Absätze 2 und 3 
vorliegen kann. 

2.2 	Die Beschwerdeführerin hat irn Einspruchsverfahren den Em- 

wand geinäl3 Artikel 100 (b) (inangeinde Ausführbarkeit) dar-

auf gestützt, daB der Anspruch 1 hinsichtlich des in ihin 

verwendeten Begriffs "sãgezahnartig" derart unklar sei, 

daB die Lehre des Patents voni Fachrnann nicht ohne weiteres 

ausführbar sei. Sie hat allerdings diesen Einwand mm Be-

schwerdeschriftsatz nicht mehr aufgegriffen, weshalb auf 

ihn nicht inehr mm Detail eingegangen zu werden braucht. 

Im ubrigen war dieser Einwand, bei dent es sich mm Kern 

eigentlich mehr urn einen als Einspruchsgrund nicht in 

Frage konirnenden Einwand fehiender Kiarheit (Art. 84 EPU) 
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handelte, sachlich nicht gerechtfertigt. Nach Ansicht der 

Kammer hat das Wort "sãgezahnartig" im Anspruch 1 mehr den 

Charakter eines zur besseren Veranschaulichung der bean-

spruchten Wellenform gewãhlten Attributs als den eines 

echten zusätzlichen kennzeichnenden Merkmals. Die bean-

spruchte Prof ilierung der Seitenwände wird jedenfalls be-

reits durch die Merkinale ausreichend gekennzeichnet, daB 

es sich urn Wellen handelt, deren Seitenflächen in jeder 

Schnittebene parallel zur Bandoberfläche abwechselnd stei-

le und flachere Flanken aufweisen. Eine soiche Prof i-

lierung kann man als "sãgezahnartig" bezeichnen, wie dies 

durch die Seite 339 der von der Einspruchsabteilung heran-

gezogenen BROCKHAUS ENZYKLOPADIE belegt ist. Dies schliel3t 

natürlich nicht aus, daB es auch Sägeprof lie mit anderen 

Zahnformen gibt, was die genannte Literaturstelle eben-

falls zeigt und was auch dem Dokument (2), Bud 21 zu 

entnehinen 1st. Derartige Formen sind jedoch eindeutig 

durch den Wortlaut des Anspruchs 1 vom Schutz ausgeschios-

sen. Zusammenfassend ergibt sich, daB der Begriff "sage-

zahnartig" jedenfalls nicht im Widerspruch zu der durch 

die Ubrigen Merkmaie eindeutig definierten Welienform 

steht. Er mag zwar überfiüssig sein, doch konunt seine 

Streichung im gegenwärtigen Stand des Verfahrens nicht 

mehr in Betracht, da es keinen zwingenden Grund hierfür 

gibt und well jegliche, auch noch so geringfügige Gefahr 

einer unzuiässigen Erweiterung des Schutzbereichs nach 

Artikel 123 (3) EPU vermieden werden muJ3. Auch für eine 

Verschiebung dieses an sich in Verbindung mit den irn 

Obergriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmaien aus der 

Druckschrift (4) bekannten Merkmais in den Oberbegriff 

konunt aus den vorstehend genannten Gründen und im Hinbiick 

auf den fortgeschrittenen Verfahrensstand (ein VerstoB 

gegen Regel 29 (1) würde keine Anderung eines erteilten 

Patents rechtfertigen) nicht in Betracht. 
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3.1 	Der von der Beschwerdeführerin erhobene Einwand, der Ge- 

genstand des Anspruchs 1 werde durch die von ihr entge-

gengehaltene Druckschrift (4), d.h. die DE-U-1 920 972 
neuheitsschäcllich vorweggenominen, entbehrt der sachlichen 

Grundiage. 

Diese Druckschrift of fenbart ein Fórderband gemäl3 deni 

Oberbegriff des Anspruchs 1, da auch die hieraus bekannten 

Seitenwände, Wellenform aufweisen und insgesamt senkrecht 

zur Bandoberfläche stehen (vgl. den dortigen Anspruch 1 
und Seite 4, Absatz 1). Dem steht nicht entgegen, daB em-

zelne Abschnitte der Seitenwãnde zur Senkrechten geneigt 

verlaufen. Die Kammer folgt daher nicht der auf Seite 8 
letzter Absatz und Seite 9, erster Absatz der angefochte-

nen Entscheidung geãuBerten Auffassung, daB es sichhier-

bei uin einen gattungsfreinden Gegenstand handelt. 

	

3.2 	Andererseits of fenbart die Entgegenhaltung (4) nicht die 

asynimetrische.Wellenform gemál3 dem vorliegenden An-
spruch 1. Der Fachmann entnimmt ihr vielniehr ausschlieB-

lich symmetrische Wellenforxnen, die als Trapezwelle (vgl. 

Anspruch 2 und Fig. 1 bis 3) oder als quadratische, recht-

eckige, sinusförmige oder parabelförmige Welle (vgl. An-

spruch 3) ausgebildet sein kônnen. Die Tatsache, daB un 

dortigen Anspruch 2 allgeniein von einer Trapezwelle die 

Rede ist, und nicht - wie dargestelit - von einer gleich-

schenkligen, syminetrischen Trapezwelle, kann aus der Sicht 

der Kammer nicht zur Begründung der Neuheitsschädlichkeit 

herangezogen werden, wie dies die Beschwerdeführerin tut. 

Der Fachmann wird diesen Anspruch vielmehr mm Lichte der 

Gesamtoffenbarung der Entgegenhaltung interpretieren und 
mithin mi Sinne einer syminetrischen Ausbildung verstehen. 

Jedenfalls deutet nichts in dieser Druckschrift darauf 

hin, daB beispielsweise die Trapezwelle auch eine Un-

gleichschenklige Form haben kann. 1111 übrigen gilt ganz 
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6 	 T 402/86 

aligemein der Grundsatz, dal3 das Spezielle nicht durch das 

Ailgemeine vorweggenominen wird (siehe auch Prüfungsricht-

linien C-IV 7.4). Im vorliegenden Fall handelt es sich bei 

dent Begriff "Trapezwelle" urn einen übergeordneten alige-

meinen Begriff, der sowohi die AusfUhrungsforinen "gleich-

schenkliges Trapez" als auch "ungleichschenkliges Trapez" 

umfaBt. Die Tatsache, daB rein mathernatisch-geometrisch 

gesehen das ungleichschenklige Trapez die Allgerneinform 

eines Trapezes darstelit, ãndert nichts an diesem Sachver-

halt. Die von der Beschwerdeführerin vertretene Ansicht, 
der Fachmann entnehine der Druckschrift (4) zwingend eine 
Wellenform, die sich aus aligemeinen Trapezen, d.h. Tra-

pezen mit unterschiedlich steil geneigten Seitenflanken 

zusammensetzt, kann daher von der Kanuner nicht geteilt 
werden. 

	

3.3 	Auch die Ubrigen un Verfahren befindlichen Druckschriften 

(einschlie8lich der un Recherchenbericht genannten Entge-

genhaltungen) of fenbaren ausschlieBlich symmetrische Wel-
lenformen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu. 

	

4. 	Die Prüfung der Frage, ob die beanspruchte asymmetrische 

Wellenform der Seitenwãnde des Fôrderbands durch den zur 

Verfugung stehenden Stand der Technik nahegelegt wird, er-
gibt folgendes: 

	

4.1 	Ausgehend von einem Stand der Technik gemäB dent Oberbe- 

griff des Anspruchs 1, wie er beispielsweise aus den 

Druckschriften (4) und (5) bekannt ist, wird die durch den 

Gegenstand des Anspruchs 1 zu lãsende Aufgabe in Uberein-

stinunung mit den betreffenden Angaben in der Streitpatent-

schrift darin gesehen, dafür zu sorgen, daB das Fórderband 

ein möglichst günstiges Abwurfverhalten bei guter Selbst- 
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reinigung, eine ausreichende Stauchfähigkeit im Unilenkbe-
reich und elne hohe Seitenstabilität aufweist. Dies soil 
mit geringeni Materialeinsatz und ohne Beeinträchtigung der 
Laufeigenschaften des Bandes erreicht werden. 

4.2 	In der vorstehenden Aufgabensteiiung selbst kann nichts 
Erfinderisches gesehen werden. ZUm einen 1st eine teilwei-
se übereinstirnmende Aufgabe bereitsin der Druckschrift 
(3) angesprochen, näinlich die Verbesserung des Abwurfver-
haltens einschiie3iich der Seibstreinigung sowie die Er-
höhung der Seitenstabilitát, zum anderen ergeben sich 
sãmtliche Aspekte dieser Aufgabe uninittelbar aus in der 

• 	Praxis beim Betrieb bekannter Förderbänder zu beobachten- 
• 	den Nachteiien bzw. aus dein Fachniann bekannten Erforder- 

nissen, wie sie in der Streitpatentsàhrift von Spalte 1, 
Zeile 24 bis Spalte 2, Zeile 33 mm einzeinen beschrieben 
sind. 

4.3 	Anders als die Beschwerdeführerin, die die Auffassung ver- 
tritt, daI3 die asynunetrische Wellenforn (Merkmal (f) ihrer 
Gliederung) praktisch keinen Beitrag zur Läsung der Erf in-

•dungsaufgabe leistet, ist die Kammer der Ansicht, daB 
dieses Merkinal ursächiich 1st für eine bessere Seitenstei-
figkeit, sowohi mm Norinaizustand ais auch mm gestauchten 
Zustand (vgl. Spalte 3, Zeilen 19 bis 21 und Spalte 4, 

Zeilen 10 bis 12 der Patentschrift), für eine gute Stauch-
fähigkeit (vgi. Spalte 3, Zeilen 25 bis 29 und Spalte 4, 

•Zeilen 5 bis 9 der Patentschrift) und für ein verbessertes 
Abwurf- und Seibstreinigungsverhaiten (siehe Spaite 4, 

Zeiien 48 bis 62 der Patentschrift). Die Kanuner sieht 
keinen AniaB, diese Angaben in Zweifel zu ziehen. Entgegen 
der Ansicht der BeschwerdefUhrerjn können die die Flanken 
der Wellen verbindenden gekrüininten Grundlinien nicht väl-
hg entfallen, da es sich sonst um keine Wehlenform niehr 
handein würde. Auch übersieht die Beschwerdeführerjn den 
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vorteilhaften Effekt der im Streckbereich sehr flach ge-

neigten vorauseilenden Flanken (siehe Fig. 3 des Streit-

patents) auf das Abwurf- und Selbstreinigungsverhalten. 

SchlieBlich ist es offensichtlich, daB durch die sowohi irn 

Normal- als auch irn Streckzustand vorhandene etwa recht-

winklige Lage einer der beiden Flanken eine verbesserte 

Seitenabstützung erreicht wird. 

	

4.4 	Wie bereits zur Frage der Neuheit dargelegt wurde, lassen 

sich die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebe-

nen Merkinale zur Lôsung der genannten Aufgabe keiner der 

im Verfahren befindlichen Druckschriften entnehmen. Sàmt-

liche Druckschriften, soweit sie sich überhaupt mit For -

derbändern befassen, empfehlen vielmehr die Verwendung von 

Seitenwänden mit symmetrischer Gestaltung der Wellung. Es 

wird in diesem Zusammenhang hinsichtlich der Druckschrift 

(4) auf die Ausführungen unter vorstehendem Punkt 3.2 Be-

zug genommen. 

Die Druckschrift (3) befa8t sich zwar, wie bereits ausge-

führt wurde, ebenfalls mit den Teilaufgaben der Verbes-

serung des Abwurfverhaltens und der Seibstreinigung sowie 

der ErhOhung der Seitenstabilitãt, vermittelt jedoch zur 

LOsung dieser Teilaufgaben die von der imn vorliegenden An-

spruch 1 angegebenen Lasung wegführende technische Lehre, 

die Wellentãler zumindest teilweise mit einer abrieb-

festen, elastischen Masse auszufüllen. Eine Anregung in 

Richtung auf die LOsung nach Anspruch 1 kann hiervon mit-

hin nicht ausgehen. 

	

4.5 	Das Argument der Beschwerdeführerin, der Fachmann würde 

durch die Entgegenhaltung (4) dazu angeregt, " im Bedarfs-

falle" die in Anspruch 2 von (4) genannte Trapezform mit 

der in Anspruch 3 von (4) genannten Rechteckform zu kom-

binieren, urn dadurch "zwangslãufig" zu einer Welle mit 
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steiler und flacher Seitenflanke zu gelangen, scheint. rein 

rückschauender Natur zu sein. Es ist von der Beschwerde-
führerin nicht dargelegt worden und auch nicht ersicht-

lich, was den Fachmann dazu hãtte anregen kännen, elne 

derartige Kombination zu erwägen. Diese Druckschrift ent-

halt jedenfalls keinerlei Hinweis auf eine Kombinierbar -

keit der offenbarten verschiedenen Wellenformen bzw. auf 
einen vorteilhaften Effekt einer kombinierten Wellenform 

im Hinblick auf die im Falle des Streitpatents bestehenden 

Teilaufgaben. 

4.6 	Aus alledem folgt, daB der zur VerfUgung stehende Stand 

der Technik auch in seiner Gesamtheit nicht geeignet 1st, 

dem Fachinann die in Anspruch 1 angegebene Lösung der ge- 

steilten Aufgabe nahezulegen. Der Gegenstand des An-

spruchs 1 beruht inithin auch auf einer erfinderischen 

Tätigkeit (Artikel 56 EPU). 

Das Patent hat daher un iJmfang des erteilten Anspruchs 1 

Bestand. Auch gegen die erteilten Ansprüche 2 und 3 beste-

hen keine Bedenken. Sie betreffen besondere Ausführungs-
arten des Förderbands nach Anspruch 1 im Sinne von Regel 

29(3) EPU. 

Da die BeschwerdefUhrerin mit Schreiben vomn 

24. August 1987 ihren Hilfsantrag auf Anberaumung einer 
mündlichen Verhandlung zurückgezogen hat, kann unmittelbar 
1111 schriftlichen Verfahren entschieden werden. Em 

Zwischenbescheid ist bei dem kiaren Sachverhalt und wegen 

des Fehiens von im Sinne der Gewãhrung des rechtlichen Ge-

hors (Artikel 113 (1) EPU) mitteilungsbedürftigen Gründen 
nicht erforderljch. 
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Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzeride: 

S. Fabiani 
	

P. Delbecque 
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